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Das Staatssekretariat für Migration (SEM) überprüft die Entwicklung der Nothilfekosten zu-
sammen mit der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren 
(KKJPD) und der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). 
Zu diesem Zweck wird ein Informationssystem Monitoring Sozialhilfestopp geführt.  

Die Analyse der Resultate aus dem Monitoring Sozialhilfestopp und die Redaktion des Berich-
tes werden begleitet von Vertreterinnen und Vertretern der KKJPD, der SODK und des SEM 
(Begleitgruppe Monitoring Sozialhilfestopp). 

Die Begleitgruppe hat am 15. Juni 2022 vom vorliegenden Bericht Kenntnis genommen und 
ihn gutgeheissen.  
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Glossar 
 
Berichtsperiode (BP) Periode, die auf der Titelseite des Monitoringberichts angegeben ist 
 
Bezugsquote Anteil in % der Personen, die effektiv Nothilfe bezogen haben, an 

der Anzahl der Personen mit Nothilfeberechtigung 
 
Gesamtperiode (GP)  Zeitraum vom 1.3.2019 bis zum Ende einer Berichtsperiode 
 
Langzeitbeziehende  Nothilfebeziehende Personen, die mehr als 365 Bezugstage  
(LAB) aufweisen  
 
NEE Rechtskräftiger Nichteintretensentscheid mit angesetzter bzw. ab-

gelaufener Ausreisefrist 
 
NEGE Rechtskräftiger negativer Asyl- und Wegweisungsentscheid mit an-

gesetzter bzw. abgelaufener Ausreisefrist 
 
Rechtskraftjahr (RK) Kalenderjahr, in dem die Rechtskraft eines Nichteintretensent-

scheids oder eines negativen Asylentscheids eingetreten ist 
 
Mehrfachgesuch (MFG) Asylgesuch, das innerhalb von fünf Jahren nach einem rechtskräfti-

gen Asyl- und Wegweisungsentscheid eingereicht wird (Art. 111c 
AsylG). Seit 1.2.2014 erhalten Personen mit einem MFG auf Ge-
such hin nur noch Nothilfe.  
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1. Ausgangslage 

Der vorliegende Bericht stellt die finanziellen Auswirkungen des Sozialhilfestopps für Personen dar, 
die von einem NEGE oder NEE betroffen sind und deren Asylgesuche nach dem 1. März 2019 einge-
reicht wurden. Um die Aufwendung für die Nothilfe zu kompensieren, zahlt der Bund den Kantonen 
eine einmalige Pauschalentschädigung für jede Person, die ein Dublin-, beschleunigtes oder erweiter-
tes Verfahren durchlaufen hat und deren Entscheid in Rechtskraft getreten ist. Diese Entschädigung 
basiert auf Tageskosten in der Höhe von 50 Franken pro Tag und der spezifischen Bezugsdauer und 
Bezugsquote pro Verfahrensart. Nachfolgend die in der Asylverordnung 2 (AsylV2) verankerten Aus-
gangswerte: 

Verfahren Bundesabgeltung Bezugsquote Bezugsdauer 
Dublin 400 Franken 10 % 80 Tage 
Beschleunigt 2013 Franken 33 % 122 Tage 
Erweitert 6006 Franken 66 % 182 Tage 

Um Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung des Nothilfebezuges nach Inkrafttreten der Vorlage zur 
Beschleunigung der Asylverfahren am 1. März 2019 vorzubeugen, hat der Gesetzgeber in Artikel 30a 
der AsylV2 einen automatischen regelbasierten Anpassungsmechanismus mittels einer technischen 
Berechnungsformel geschaffen. Die Anpassung der Pauschalen erfolgt jeweils auf den Beginn des 
folgenden Kalenderjahres. Die Resultate können dem Kapitel Handlungsbedarf entnommen werden. 

Auf den 1. Februar 2014 sind bereits verschiedene Änderungen des Asylgesetzes in Kraft getreten. 
Personen, die innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten eines Asyl- und Wegweisungsentscheids ein 
MFG (Art. 111c Asylgesetz (AsylG); SR 142.31) einreichen, erhalten nur auf Gesuch hin Nothilfe  
(Art. 82 Abs. 2 AsylG). Der Bund gilt diese Kosten, welche während des Asylverfahrens entstehen, 
nicht separat ab. Er entschädigt die Kantone nicht für Nothilfekosten während des Asylverfahrens einer 
Person mit MFG. Andererseits erhalten die Kantone eine Pauschale für die Nothilfe, wenn nach einem 
MFG ein NEE oder NEGE mit neuer Ausreisefrist in Kraft tritt. 

Am 1. Januar 2008 ist der Sozialhilfestopp auf Personen mit einem NEGE erweitert worden. Der Aus-
schluss aus der Sozialhilfe gilt für Personen mit einem NEE bereits seit dem 1. April 2004. Alle diese 
Personen müssen die Schweiz verlassen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, erhalten sie 
vom zuständigen Kanton – bei gegebener Bedürftigkeit – auf Gesuch hin nur noch Nothilfe.  

 
1.1 Methodik 

Die drei Verfahrensarten (erweitertes, beschleunigtes und Dublin-Verfahren) werden jeweils separat 
ausgewiesen und analysiert. Erst ab der Zusammenfassung (Kapitel 5) werden die Verfahren in der 
Gesamtheit betrachtet. Pro Verfahrensart werden jeweils die sechs Kantone mit den meisten Bezie-
henden ausgewiesen. Aus diesem Grund kann die Liste der Kantone pro Verfahren unterschiedlich 
sein. Eine detailliertere Sicht der Kantone kann dem Anhang entnommen werden. Im Bericht können 
Rundungsdifferenzen vorkommen.  

 
1.2 Abgrenzung 

Personen, die ein Asylgesuch vor dem 1. März 2019 eingereicht haben, sind nicht Bestandteil des 
Berichts. Die Nothilfeausgaben für Personen, die von einem NEGE oder NEE betroffen sind und die 
ihre Asylgesuche vor dem 1. März 2019 gestellt haben, werden im Bericht «Monitoring Sozialhilfestopp 
– Berichtsperiode 2021 | altrechtliche Fälle» dargestellt. 
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2. Dublin Verfahren 

2.1 Anzahl Entscheide - Anzahl Nothilfebeziehende und Bezugsquote 

Nach Berichtsperiode 

Im Jahr 2021 wurden 2403 Dublin-NEE rechtskräftig. 14 % der davon betroffenen Personen beziehen 
Nothilfe (332 Personen). Gesamthaft betrachtet wurden Nothilfekosten für 672 Personen registriert. 
Das sind 227 Personen mehr als im Vorjahr. 

  
Grafik 2.1: Anzahl Entscheide und Nothilfebeziehende nach Berichtsperiode 

 

Nach Gesamtperiode 

Vom 1. März 2019 bis zum 31. Dezember 2021 bezogen insgesamt 1016 Personen Nothilfe. Dies 
entspricht 18 % der Personen, die durch einen rechtskräftigen Dublin-NEE in dieser Periode nothil-
feberechtigt waren. Somit haben 82 % der Nothilfeberechtigten bis anhin nie Nothilfe in Anspruch ge-
nommen. Gesamthaft steigt die Bezugsquote um 3 Prozentpunkte. 

Die Kantone BL, SO und TG weisen eine höhere Bezugsquote auf als der gesamtschweizerische 
Durchschnitt.  

 

 
Grafik 2.2: Bezugsquote Kantone nach Gesamtperiode 
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2.2 Dauer des Nothilfebezugs 

Bezugstage und -dauer nach Berichtsperiode 

In der Berichtsperiode wurden total 35 376 Nothilfebezugstage ausgewiesen. Die durchschnittliche 
Bezugsdauer beträgt in der Berichtsperiode 53 Tage und sinkt im Vergleich zum Vorjahr um vier Tage. 
Ohne Personen, die nur Gesundheitskosten verursacht haben, liegt die Bezugsdauer bei 75 Tagen.  

  
Grafik 2.3: Bezugstage und -dauer nach Berichtsperiode 

Rund 81 % der Beziehenden beanspruchen während maximal 100 Tagen Nothilfe. Der Median beträgt 
für Personen mit Unterbringung und Unterstützung 39 Tage und ist im Vergleich zum Vorjahr um 11 
Tage gesunken. 30% der Beziehenden verursacht ausschliesslich Gesundheitskosten. 

  
Grafik 2.4: Verteilung der Personen nach Bezugsdauer 
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Bezugsdauer nach Gesamtperiode 

In der Gesamtperiode beläuft sich die durchschnittliche Bezugsdauer auf 61 Tage. Im Vergleich zum 
Vorjahr steigt die Bezugsdauer um 7 Tage 

Der Kanton BL weist mit 108 Bezugstagen die höchste Bezugsdauer aus, der Kanton LU mit 27 Be-
zugstagen die niedrigste.  

 

 
Grafik 2.5: Kantonale Bezugsdauer nach Gesamtperiode 

 
 
 
2.3 Nothilfekosten  

Nothilfekosten nach Kanton - Berichtsperiode 

Die Nothilfekosten betragen in der Berichtsperiode insgesamt 2,3 Millionen Franken. Gegenüber dem 
Vorjahr sind die Kosten um 0,9 Millionen Franken gestiegen. Die folgende Grafik zeigt, dass rund 73 % 
der Kosten auf die grössten sechs Kantone entfallen. Damit steigt ihr Anteil gegenüber dem Vorjahr 
um 4 Prozentpunkte. Der Kanton VD weist mit 458 000 Franken die höchsten Nothilfekosten auf; somit 
beträgt der Anteil des Kantons VD an den Nothilfekosten rund 20 %.  

 

 
Grafik 2.6: Nothilfekosten in der Berichtsperiode in Tausend Franken 
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Nothilfekosten nach Kostenart - Berichtsperiode 

Die in der Berichtsperiode entstandenen Nothilfekosten (2,3 Millionen Franken) werden wie folgt auf-
geteilt: 

Unterstützungskosten 23 % 535 000 Franken 

Unterbringungskosten 42 % 977 000 Franken 

Gesundheitskosten 34 % 791 000 Franken 

Transportkosten 1 % 23 000 Franken 

 

Der Kanton ZH hat mit 49 Franken die höchsten Unterbringungskosten pro Tag und mit insgesamt 98 
Franken die höchsten Durchschnittskosten pro Tag. Gesamthaft liegen die Durchschnittskosten pro 
Tag bei 65 Franken. 

  

Grafik 2.7: Nothilfekosten nach Kostenart und Kanton pro Tag 

Nothilfekosten in der Gesamtperiode 

In der Gesamtperiode fallen Nothilfekosten von gesamthaft 3,9 Millionen Franken an. Die durchschnitt-
lichen Nothilfekosten pro Nothilfebeziehenden und Tag belaufen sich auf 62 Franken, die durchschnitt-
lichen Nothilfekosten pro Entscheid auf 670 Franken. Gegenüber der vorherigen Beobachtungsperi-
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In Grafik 2.8 werden die Kosten pro Entscheid nach Kanton aufgeschlüsselt. Der Kanton BL weist mit 
1185 Franken die höchsten Durchschnittskosten pro Entscheid auf.  

 
Grafik 2.8: Nothilfekosten pro Entscheid  
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2.4 Nothilfepauschalen und deren Verhältnis zu den Nothilfekosten  

Bisher wurden Bundesabgeltungen in der Höhe von 2,3 Millionen Franken an die Kantone ausbezahlt. 
Die Nothilfekosten betragen insgesamt 3,9 Millionen Franken. In der Summe belaufen sich die positi-
ven und negativen Saldi auf -1,6 Millionen Franken. 

Zurzeit verfügen 7 Kantone über Reserven und 13 Kantone weisen ein Defizit auf. Die restlichen 6 
Kantone erhielten bisher keine Entscheide.  

Kanton 
Bundesabgeltun-
gen 

Nothilfekosten 
2021 

Nothilfekosten 
2020 

Nothilfekosten 
Total 

Saldo: Bundesabgeltungen 
minus Nothilfekosten 

BL  175 000  263 000  260 000  523 000 - 348 000 
LU  260 000  152 000  53 000  205 000  55 000 
SO  207 000  298 000  203 000  501 000 - 294 000 
TG  285 000  235 000  160 000  395 000 - 110 000 
VD  247 000  458 000  276 000  734 000 - 487 000 
ZH  373 000  283 000  70 000  353 000  20 000 
übrige Kan-
tone  743 000  638 000  506 000 1 144 000 - 401 000 

CH 2 290 000 2 327 000 1 528 000 3 855 000 -1 565 000 

 
Tabelle 2-1: Pauschalenverbrauch nach Kanton 

Die folgende Grafik zeigt den prozentualen Pauschalenverbrauch und die verbleibenden Reserven in 
Prozent der Kantone. Die Kantone LU und ZH verfügen über Reserven, während die Kantone TG, BL, 
SO und VD ein Defizit aufweisen. Die Kantone BL und VD verbrauchten bisher knapp das Dreifache 
der Nothilfepauschale.  

 
 
 
Grafik 2.9: Pauschalenverbrauch nach Kanton  
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2.5 Profil der Nothilfebeziehenden in der Berichtsperiode 

Nationalität: Die meisten Nothilfebeziehenden kommen aus den in Grafik 2.10 aufgeführten Ländern. 
Der grösste Anteil der Nothilfebeziehenden kommt aus Afghanistan (155 Personen). Sie weisen 645 
negative Entscheide auf. Die meisten negativen Entscheide sind bei Algerien festzustellen (1290), in 
Bezug auf die Anzahl an Nothilfebeziehenden folgen sie jedoch an zweiter Stelle. Die höchste Bezugs-
quote erreichte ebenfalls Afghanistan mit 24%, gefolgt von Russland mit 20% (19 Beziehende / 95 
Entscheide). 

 
 
Grafik 2.10: Herkunftsstaaten der Nothilfebeziehenden 

 

Alter und Geschlecht: Die grosse Mehrheit der Nothilfebeziehenden ist männlich und zwischen 18 
und 29 Jahre alt: 555 Männer stellen 83 % aller Nothilfebeziehenden dar, die 116 Frauen die verblei-
benden 17 %. Gegenüber dem Vorjahr sank der Frauenanteil um 6 Prozentpunkte. 

 

 
Grafik 2.11: Alter und Geschlecht 
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Anzahl Personen pro Dossier: Die Dossierstruktur entspricht in der Regel der Familienkonstellation. 
Im Asylsystem insgesamt sind alleinstehende Männer überproportional vertreten. In der Nothilfe ist 
diese Tendenz noch ausgeprägter. Rund 77% der Beziehenden sind alleinstehende Männer. Es gibt 
2 unbegleitete Minderjährige mit einem Dublin-Verfahren, die Nothilfe beziehen. 

 

 
Grafik 2.12: Anzahl Personen pro Dossier 
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2.6 Abgangsanalyse der Nothilfeberechtigten 

Mit Nothilfebezug (NHB)  

Von den 1019 Beziehenden reisten rund 52 % aus. 23 % schieden durch eine andere Regelung aus 
dem System aus, dabei stellten 207 von 236 Personen ein neues Asylgesuch. 10 % der Beziehenden 
sind auf unbekannte Weise aus dem System ausgeschieden. Gut 15 % beanspruchen weiterhin Not-
hilfe. Die Kantone LU und SO weisen mit zirka 70 % die höchsten Ausreisequoten auf, während der 
Kanton VD die tiefste Ausreisequote vorweist (27 %).  

Ohne Nothilfebezug  

Ohne Nothilfebezug reisten gut 36 % der 4752 Personen aus. Rund 3 % schieden durch eine andere 
Reglung aus dem System aus. Von diesen 153 Personen stellten 110 Personen ein neues Asylgesuch. 
Der grösste Teil der Personen (gut 61%) schied auf unbekannte Weise aus dem System aus. 

 

 
Grafik 2.13: Abgangsanalyse der Nothilfeberechtigten 
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3. Beschleunigtes Verfahren 

3.1 Anzahl Entscheide - Anzahl Nothilfebeziehende und Bezugsquote 

Nach Berichtsperiode 

Im Berichtszeitraum wurden 703 negative Entscheide nach einem beschleunigten Verfahren rechts-
kräftig. 34 % der davon betroffenen Personen beziehen Nothilfe (239 Personen). Gesamthaft betrach-
tet werden im Berichtszeitraum Nothilfekosten für 624 Personen registriert. Das sind 122 Personen 
mehr als im Vorjahr. 

 

 
Grafik 3.1: Anzahl Entscheide und Nothilfebeziehende nach Berichtsperiode 

Nach Gesamtperiode 

Vom 1. März 2019 bis zum 31. Dezember 2021 bezogen insgesamt 856 Personen Nothilfe. Dies ent-
spricht 38 % der Personen, die durch einen rechtskräftigen negativen Entscheid in dieser Periode not-
hilfeberechtigt waren. Somit haben 62 % der Nothilfeberechtigten bis anhin nie Nothilfe in Anspruch 
genommen. 
Die Kantone BE, BL und VD weisen eine höhere Bezugsquote auf als der gesamtschweizerische 
Durchschnitt. Insgesamt steigt die Bezugsquote um 2 Prozentpunkte. 

 
Grafik 3.2: Bezugsquote Kantone nach Gesamtperiode 
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3.2 Dauer des Nothilfebezugs 

Bezugstage und -dauer nach Berichtsperiode 

In der Berichtsperiode wurden total 95 716 Nothilfebezugstage ausgewiesen. 

Die durchschnittliche Bezugsdauer beträgt in der Berichtsperiode 153 Tage und steigt im Vergleich 
zum Vorjahr um 13 Tage. Ohne Personen, die nur Gesundheitskosten verursacht haben, liegt die Be-
zugsdauer mit 166 Tagen leicht höher.  

 

  
Grafik 3.3: Bezugstage und -dauer nach Berichtsperiode 

46 % der Beziehenden beanspruchen während maximal 100 Tagen Nothilfe. Der Median beträgt für 
Personen mit Unterbringung und Unterstützung 90 Tage und sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 29 
Tage. Nur 8 % der Beziehenden verursachen ausschliesslich Gesundheitskosten. 

 

  
Grafik 3.4: Verteilung der Personen nach Bezugsdauer 
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Bezugsdauer nach Gesamtperiode 

In der Gesamtperiode beläuft sich die durchschnittliche Bezugsdauer auf 204 Tage. Im Vergleich zum 
Vorjahr steigt die Bezugsdauer um 59 Tage.  

Der Kanton BL weist mit 302 Bezugstagen die höchste Bezugsdauer aus, der Kanton FR mit 169 
Bezugstagen die niedrigste.  

 

 
Grafik 3.5: Kantonale Bezugsdauer nach Gesamtperiode 

 
 
3.3 Nothilfekosten  

Nothilfekosten nach Kanton 

Die Nothilfekosten betragen in der Berichtsperiode insgesamt 6,1 Millionen Franken. Gegenüber dem 
Vorjahr haben sich die Kosten um rund 2 Millionen erhöht. Die folgende Grafik zeigt, dass 75 % der 
Kosten auf die grössten sechs Kantone entfallen. Damit steigt ihr Anteil gegenüber dem Vorjahr um 2 
Prozentpunkte. Der Kanton VD weist mit 1,4 Millionen Franken die höchsten Nothilfekosten auf.  

 
 
Grafik 3.6: Nothilfekosten in der Berichtsperiode in Tausend Franken 
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Nothilfekosten nach Kostenart 

Die in der Berichtsperiode entstandenen Nothilfekosten (6,1 Millionen Franken) werden wie folgt auf-
geteilt: 

Unterstützungskosten 25 % 1,5 Millionen Franken 

Unterbringungskosten 49 % 3,0 Millionen Franken 

Gesundheitskosten 26 % 1,6 Millionen Franken 

Transportkosten <1 % 62 000 Franken 

 

Der Kanton BE hat mit 35 Franken die höchsten Unterstützungskosten pro Tag. Das liegt hauptsächlich 
an seinem Pauschalsystem – die Gemeinden erhalten vom Kanton eine Pauschale, welche der Kanton 
als Unterstützung angibt. Dementsprechend tief sind die Unterbringungskosten des Kantons. Gesamt-
haft liegen die Durchschnittskosten pro Tag bei 64 Franken. 

 
  

Grafik 3.7: Nothilfekosten nach Kostenart und Kanton pro Tag 
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In Grafik 3.8 werden die Kosten pro Entscheid nach Kanton aufgeschlüsselt. Der Kanton VD weist mit 
69 593 Franken die höchsten Durchschnittskosten pro Entscheid auf; damit liegen die Kosten ungefähr 
um das Vierfache über der ausbezahlten Pauschale. 

 
  
Grafik 3.8: Nothilfekosten pro Entscheid  
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3.4 Nothilfepauschalen und deren Verhältnis zu den Nothilfekosten  

Bisher wurden Bundesabgeltungen in der Höhe von 4,5 Millionen Franken an die Kantone ausbezahlt. 
Die Kosten betragen insgesamt 6,1 Millionen Franken. In der Summe belaufen sich die positiven und 
negativen Saldi auf -6,2 Millionen Franken.  

Zurzeit verfügen 3 Kantone über Reserven und 16 Kantone weisen ein Defizit auf. Die restlichen 7 
Kantone erhielten bisher keine Entscheide.  

Kanton 
Bundesabgeltun-
gen 

Nothilfekosten 
2021 

Nothilfekosten 
2020 

Nothilfekosten 
Total 

Saldo: Bundesabgeltungen 
minus Nothilfekosten 

BE  585 000  534 000  564 000 1 098 000 - 513 000 
BL  313 000  565 000  513 000 1 078 000 - 765 000 
FR  481 000  738 000  300 000 1 038 000 - 557 000 
TG  622 000  325 000  262 000  587 000  35 000 
VD  523 000 1 355 000 1 149 000 2 504 000 -1 981 000 
ZH  752 000 1 090 000  612 000 1 702 000 - 950 000 
übrige Kan-
tone 1 266 000 1 549 000 1 190 000 2 739 000 -1 473 000 

CH 4 542 000 6 156 000 4 590 000 10 746 000 -6 204 000 
Tabelle 3-1: Pauschalenverbrauch nach Kanton 

Die folgende Grafik zeigt den prozentualen Pauschalenverbrauch und die verbleibenden Reserven der 
Kantone in Prozent. Die Kantone BE, BL, FR, VD und ZH weisen alle ein Defizit auf, wobei der Kanton 
VD mit -378 % den grössten Pauschalenverbrauch hat. Bisher verbrauchte der Kanton VD knapp das 
Fünffache der ausbezahlten Pauschalen. Der Kanton TG hat mit 94 % die Bundesabgeltungen knapp 
aufgebraucht. 

  
 
Grafik 3.9: Pauschalenverbrauch nach Kanton  
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3.5 Profil der Nothilfebeziehenden in der Berichtsperiode 

Nationalität: Die meisten Nothilfebeziehenden kommen aus den in Grafik 3.10 aufgeführten Ländern. 
Der grösste Anteil der Nothilfebeziehenden kommt aus Algerien (173 Personen). Sie stehen mit 385 
negativen Entscheiden klar an erster Stelle, gefolgt von Georgien mit 267 negativen Entscheiden. Be-
ziehende aus Algerien weisen mit 45 % auch die höchste Bezugsquote auf.  

 
 
Grafik 3.10: Nationalität 

 

Alter und Geschlecht: Die grosse Mehrheit der Nothilfebeziehenden ist männlich und zwischen 18 
und 29 Jahre alt. 512 Männer stellen 83 % aller Nothilfebeziehenden dar, die 108 Frauen die verblei-
benden 17 %. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Frauenanteil um 5 Prozentpunkte. 

 

 
Grafik 3.11: Alter und Geschlecht 
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Anzahl Personen pro Dossier: Die Dossierstruktur entspricht in der Regel der Familienkonstellation. 
Im Asylsystem insgesamt sind alleinstehende Männer überproportional vertreten. In der Nothilfe ist 
diese Tendenz noch ausgeprägter. Rund 71 % der Beziehenden sind alleinstehende Männer. 4 der 69 
minderjährigen Nothilfebeziehenden sind unbegleitet. 

 

 
Grafik 3.12: Anzahl Personen pro Dossier 
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3.6 Abgangsanalyse der Nothilfeberechtigten 

Mit Nothilfebezug (NHB)  

Von den 844 Beziehenden reisten rund 16 % aus und 9 % schieden durch eine andere Regelung aus 
dem System aus, dabei stellten 7 von 79 Personen ein neues Asylgesuch. Bisher sind 25 % der Be-
ziehenden auf unbekannte Weise aus dem System ausgeschieden. 50 % der Personen beanspruchen 
weiterhin Nothilfe Der Kanton TG weist mit knapp 25 % die höchste Ausreisequote auf, während der 
Kanton VD die tiefste Ausreisequote vorweist (knapp 3 %); nur 3 Personen sind bisher ausgereist.  

Ohne Nothilfebezug  

Ohne Nothilfebezug reisten 25 % der 1458 Personen aus. Rund 3 % schieden durch eine andere 
Reglung aus dem System aus. Von diesen 48 Personen haben 12 Personen ein neues Asylgesuch 
gestellt. Der grösste Teil der Personen (72 %) schied auf unbekannte Weise aus dem System aus.  

 

 
Grafik 3.13: Abgangsanalyse der Nothilfeberechtigten 
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4. Erweitertes Verfahren 

4.1 Anzahl Entscheide - Anzahl Nothilfebeziehende und Bezugsquote 

Nach Berichtsperiode 

Im Berichtszeitraum wurden 699 negative Entscheide NEE nach einem erweiterten Verfahren rechts-
kräftig. 59 % der davon betroffenen Personen beziehen Nothilfe (414 Personen). Gesamthaft betrach-
tet werden im Berichtszeitraum Nothilfekosten für 705 Personen registriert. Das sind 305 Personen 
mehr als im Vorjahr. 

 

  
Grafik 4.1: Anzahl Entscheide und Nothilfebeziehende nach Berichtsperiode 

Nach Gesamtperiode 

Vom 1. März 2019 bis zum 31. Dezember 2021 bezogen insgesamt 858 Personen Nothilfe. Dies ent-
spricht 66 % der Personen, die durch einen rechtskräftigen negativen Entscheid in dieser Periode not-
hilfeberechtigt waren. Somit haben 34 % der Nothilfeberechtigten bis anhin nie Nothilfe in Anspruch 
genommen. Die Bezugsquote hat sich gegenüber der vorherigen Beobachtungsperiode leicht erhöht. 
Die Kantone AG, GE, VD und VS weisen eine höhere Bezugsquote auf als der gesamtschweizerische 
Durchschnitt. 

 
Grafik 4.2: Bezugsquote Kantone nach Gesamtperiode 
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4.2  Dauer des Nothilfebezugs 

Bezugstage und -dauer nach Berichtsperiode 

In der Berichtsperiode wurden total 112 486 Nothilfebezugstage ausgewiesen. 

Die durchschnittliche Bezugsdauer beträgt in der Berichtsperiode 160 Tage und steigt im Vergleich 
zum Vorjahr um 47 Tage. Ohne Personen, die nur Gesundheitskosten verursacht haben, liegt die Be-
zugsdauer mit 172 Tagen leicht höher.  

 
 

  
Grafik 4.3: Bezugstage und -dauer nach Berichtsperiode 

45 % der Beziehenden beanspruchen während maximal 100 Tagen Nothilfe. Der Median beträgt für 
Personen mit Unterbringung und Unterstützung 100 Tage und steigt gegenüber der vorherigen Be-
obachtungsperiode um 8 Tage. 7 % der Beziehenden verursachen ausschliesslich Gesundheitskos-
ten. 

 

 
Grafik 4.4: Verteilung der Personen nach Bezugsdauer 
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Bezugsdauer nach Gesamtperiode 

In der Gesamtperiode beläuft sich die durchschnittliche Bezugsdauer auf 181 Tage. Im Vergleich zum 
Vorjahr steigt die Bezugsdauer um 68 Tage.  

Der Kanton GE weist mit 213 Bezugstagen die höchste Bezugsdauer auf.  

 

 
Grafik 4.5: Kantonale Bezugsdauer nach Gesamtperiode 

 
 
4.3 Nothilfekosten  

Nothilfekosten nach Kanton 

Die Nothilfekosten betragen in der Berichtsperiode insgesamt 5,8 Millionen Franken. Gegenüber dem 
Vorjahr haben sich die Kosten mehr als verdoppelt. Die folgende Grafik zeigt, dass 59 % der Kosten 
auf die grössten sechs Kantone entfielen. Damit sank ihr Anteil um 1 Prozentpunkt. Der Kanton ZH 
weist mit 1,0 Millionen Franken die höchsten Nothilfekosten auf.  

 
 
Grafik 4.6: Nothilfekosten in der Berichtsperiode in Tausend Franken 
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Nothilfekosten nach Kostenart 

Die in der Berichtsperiode entstandenen Nothilfekosten (5,8 Millionen Franken) werden wie folgt auf-
geteilt: 

Unterstützungskosten 25 % 1,448 Millionen Franken 

Unterbringungskosten 46 % 2,664 Millionen Franken 

Gesundheitskosten 29 % 1,679 Millionen Franken 

Transportkosten 0 % - 

 

Der Kanton ZH hat mit 34 Franken die höchsten Unterbringungskosten pro Tag und mit insgesamt 62 
Franken die höchsten Durchschnittskosten pro Tag. Gesamthaft liegen die Durchschnittskosten pro 
Tag bei 51 Franken. 

 
 
Grafik 4.7: Nothilfekosten nach Kostenart und Kanton pro Tag 

Nothilfekosten in der Gesamtperiode 

In der Gesamtperiode fallen Nothilfekosten von gesamthaft knapp 8 Millionen Franken an. Die durch-
schnittlichen Nothilfekosten pro Nothilfebeziehenden und Tag belaufen sich auf 52 Franken, die durch-
schnittlichen Nothilfekosten pro Entscheid auf 6116 Franken. Gegenüber der vorherigen Beobach-
tungsperiode steigen die Kosten pro Entscheid um 2556 Franken. 

In Grafik 4.8 werden die Kosten pro Entscheid nach Kanton aufgeschlüsselt. Der Kanton GE weist mit 
9775 Franken die höchsten Durchschnittskosten pro Entscheid auf.  
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Grafik 4.8: Nothilfekosten pro Entscheid  
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4.4 Nothilfepauschalen und deren Verhältnis zu den Nothilfekosten  

Bisher wurden Bundesabgeltungen in der Höhe von 7,8 Millionen Franken an die Kantone ausbezahlt. 
Die Kosten betragen insgesamt 8 Millionen Franken. In der Summe belaufen sich die positiven und 
negativen Saldi auf -189 000 Franken.  

Zurzeit verfügen 13 Kantone über Reserven und ebenfalls 13 Kantone weisen Defizite auf. 

Kanton 
Bundesabgeltun-
gen 

Nothilfekosten 
2021 

Nothilfekosten 
2020 

Nothilfekosten 
Total 

Saldo: Bundesabgeltungen 
minus Nothilfekosten 

AG  884 000  295 000  137 000  432 000  452 000 
BE  979 000  574 000  275 000  849 000  130 000 
GE  406 000  470 000  195 000  665 000 - 259 000 
VD  728 000  765 000  282 000 1 047 000 - 319 000 
VS  406 000  276 000  134 000  410 000 - 4 000 
ZH 1 194 000 1 038 000  300 000 1 338 000 - 144 000 
übrige Kan-
tone 3 214 000 2 374 000  885 000 3 259 000 - 45 000 

CH 7 811 000 5 792 000 2 208 000 8 000 000 - 189 000 

 
Tabelle 4-1: Pauschalenverbrauch nach Kanton 

Die folgende Grafik zeigt den prozentualen Pauschalenverbrauch der Kantone und die verbleibenden 
Reserven in Prozent der Kantone. Die Reserven fielen um 42 Prozentpunkte und es liegt ein leichtes 
Defizit von -2 % vor. Die Kantone zeigen einen rückläufigen Verlauf der Reserven auf. Der Kanton AG 
verfügt noch über 51 % der Reserven und der Kanton BE nur noch über 13 %, während die übrigen 
Kantone zum grösseren Teil unter dem schweizerischen Durchschnitt liegen.  

 
 
 
Grafik 4.9: Pauschalenverbrauch nach Kanton  

65% 
51% 

38% 

13% 17% 
36% 37% 40% 

35%
49%

62%

87%
100% 100%

83%
100%

64%

100%

63%

100%

60%

100%

-25% 

-64% 
-44% 

-1% 
-12% 

-2% 

GP 20 GP 21 GP 20 GP 21 GP 20 GP 21 GP 20 GP 21 GP 20 GP 21 GP 20 GP 21 GP 20 GP 21

AG BE GE VD VS ZH CH

Reserven Verbrauch Defizit

Pa
us

ch
al

en
ve

rb
ra

uc
h



 

 
  E r w e i t e r t e s  V e r f a h r e n  S e i t e  3 1  

4.5 Profil der Nothilfebeziehenden in der Berichtsperiode 

Nationalität: In der Berichtsperiode kommen die meisten Nothilfebeziehenden aus den in Grafik 4.10 
aufgeführten Ländern. Der grösste Anteil der Nothilfebeziehenden kommt wie bereits im Vorjahr aus 
Sri Lanka (186 Personen). Sie stehen mit 361 negativen Entscheiden klar an erster Stelle, gefolgt von 
Irak mit 98 negativen Entscheiden. 

 

 
Grafik 4.10: Nationalität 

Alter und Geschlecht: Die grosse Mehrheit der Nothilfebeziehenden ist männlich und zwischen 30 
und 39 Jahre alt. 507 Männer stellen 72 % aller Nothilfebeziehenden dar, die 198 Frauen die verblei-
benden 28 %. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Frauenanteil leicht an (+1 Prozentpunkt). 

 

 
Grafik 4.11: Alter und Geschlecht 
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Anzahl Personen pro Dossier: Die Dossierstruktur entspricht in der Regel der Familienkonstellation. 
Im Asylsystem insgesamt sind alleinstehende Männer überproportional vertreten. In der Nothilfe ist 
diese Tendenz noch ausgeprägter. 57 % der Beziehenden sind alleinstehende Männer. Von den 115 
minderjährigen Nothilfebeziehenden sind 2 unbegleitet. 

 

 
Grafik 4.12: Anzahl Personen pro Dossier 
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4.6 Abgangsanalyse der Nothilfeberechtigten 

Mit Nothilfebezug (NHB) 

Von den 878 Beziehenden reisten 9 % aus. 16 % schieden durch eine andere Regelung aus dem 
System aus, dabei stellten 13 von 143 Personen ein neues Asylgesuch. 15 % der Beziehenden sind 
auf unbekannte Weise aus dem System ausgeschieden. 59% der Personen beanspruchen weiterhin 
Nothilfe. Der Kanton VS weist mit rund 16 % die höchste Ausreisequote auf, während der Kanton GE 
die tiefste Ausreisequote vorweist (knapp 4 %); nur 2 Personen sind bisher ausgereist. 

Ohne Nothilfebezug 

Ohne Nothilfebezug reisten rund 5 % der 507 Personen aus, 25 % schieden durch eine andere Rege-
lung aus dem System aus. Von diesen 128 Personen stellten 20 Personen ein neues Asylgesuch. Der 
grösste Teil der Personen (70 %) schied auf unbekannte Weise aus dem System aus. 

 

 
Grafik 4.13: Abgangsanalyse der Nothilfeberechtigten 
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5. Zusammenfassung 

Aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen der Bundesabgeltungen der drei Verfahren 
liefert die Spalte Gesamtsicht einzig einen ganzheitlichen Blick auf den Nothilfebereich. 

  

 Dublin-Ver-
fahren 

Beschleunigtes 
Verfahren 

Erweitertes  
Verfahren 

Gesamtsicht 

N
ot

hi
lfe

be
iz

ie
he

nd
e 

in
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er
 B

er
ic

ht
sp

er
io

de
 

Anzahl Entscheide in BP 2 423 714 459 3 596 
Beziehende mit Entscheid in BP 332 239 414 985 
Bezugsquote der Fälle mit RK in BP 14 % 34 % 59 % 27,6 % 
Total Beziehende (inkl. solche mit Ent-
scheiden vor BP) 

672 624 705 2 001 

 

Bezugsdauer (ohne Personen mit nur 
Gesundheitskosten) 

75 Tage 166 Tage 172 Tage 122 Tage 

 

Unterstützungskosten pro Tag 15 Fr. 15 Fr. 13 Fr. 14 Fr. 
Unterbringungskosten pro Tag 28 Fr. 32 Fr. 23 Fr. 27 Fr. 
Gesundheitskosten pro Tag 22 Fr. 17 Fr. 15 Fr. 17 Fr. 
Durchschnittskosten pro Tag 65 Fr. 64 Fr. 51 Fr. 58 Fr. 

 

Nothilfepauschale in Franken 951 588  1 402 485 4 161 147 6 515 220 
Nothilfekosten total in Franken 2 327 311 6 156 111 5 792 338 14 275 761 
Saldo in Franken - 1 375 723  - 4 753 626 - 1 631 191 - 7 760 541 

 

Nationalität mit grösstem Anteil Afghanistan  Algerien Sri Lanka Algerien 
Nationalität mit zweitgrösstem Anteil Algerien  Marokko Irak Sri Lanka 
Nationalität mit drittgrösstem Anteil Marokko Irak Iran Afghanistan 

 

Durchschnittsalter 28 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 29 Jahre 
Anzahl UMA 2 4 2 8 
Anteil Männer 83 % 83 % 72 % 79 % 

 

Ausreisen nach NH-Bezug 525 133 78 736 
 

Anteil LAB unter Beziehenden im 
4. Quartal (ohne Personen mit nur Ge-
sundheitskosten) 

4 % 38 % 20 % 23 % 
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Anzahl Entscheide in GP 5 754 2 265 1 308 9 327 
Beziehende mit Entscheid in GP 1 016 856 705 2 685 
Bezugsquote GP 18 % 38 % 54 % 28,8 % 

 

Bezugsdauer (ohne Personen mit nur 
Gesundheitskosten) 

61 Tage 204 Tage 160 Tage 146 Tage 

 

Unterstützungskosten pro Tag 15 Fr. 15 Fr. 13 Fr. 15 Fr. 
Unterbringungskosten pro Tag 26 Fr. 30 Fr. 23 Fr. 25 Fr. 
Gesundheitskosten pro Tag 20 Fr. 16 Fr. 15 Fr. 16 Fr. 
Durchschnittskosten pro Tag 61 Fr. 61 Fr. 51 Fr. 56 Fr. 

 

Nothilfepauschale 2 290 000  4 542 000 7 811 000 14 643 000 
Nothilfekosten  3 855 000 10 746 000 8 000 000 22 601 000 
Saldo -1 565 000 -6 204 000 - 189 000 - 7 958 000 
 

Nationalität mit grösstem Anteil Afghanistan Algerien Sri Lanka Algerien 
Nationalität mit zweitgrösstem Anteil Algerien Georgien Irak Sri Lanka 
Nationalität mit drittgrösstem Anteil Marokko Marokko Iran Afghanistan 
 

Durchschnittsalter 28 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 29 Jahre 
Anzahl UMA 2 8 2 12 
Anteil Männer 81 % 81 % 73 % 79 % 

 

Ausreisen vor NH-Bezug 1 684 364 26 2 074 
Ausreisen nach NH-Bezug 525 133 78 736 
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6. Ausblick 

Für die Anzahl der Asylgesuche, die nach dem neuen geltenden Gesetz zu bearbeiten sind, können 
folgende Schätzungen abgegeben werden: Zwischen Januar und April 2022 gab es rund 1000 NEE1 
nach einem Dublin-Verfahren, gut 300 NEGE/NEE nach einem beschleunigten Verfahren und unge-
fähr 250 NEGE/NEE nach einem erweiterten Verfahren2. Die Zahl der hängigen Asylgesuche beläuft 
sich auf knapp 7500. Wenn der derzeitige Anteil der ergangenen NEE und NEGE als Grundlage ge-
nommen wird, dann könnten nach Abschluss eines der drei Verfahren im Rahmen einer Hochrechnung 
zwischen 1000 und 3000 zusätzliche NEE/NEGE erwartet werden. Sowohl die Bezugsquote als auch 
die Höhe der Bundesabgeltungen sind schwer einzuschätzen, da keine Details über die Verfahrensart 
vorliegen. 

Wenn die hängigen Fälle nach Herkunftsländer betrachtet werden, dann zeigt sich ein ähnliches Bild 
wie in den Vorjahren. Geordnet nach Bedeutung sind dies Afghanistan, Türkei, und der Iran. Diese 
Länder weisen eine relativ hohe Schutzquote (zwischen 49 und 84 %) auf; dies führt grundsätzlich zu 
einem geringeren Risiko bezüglich eines starken Anstiegs der Anzahl Nothilfebeziehenden. An nächs-
ter Stelle stehen Sri Lanka, der Irak und Eritrea. Ausser Eritrea weisen diese Staaten hingegen eine 
tiefere Schutzquote aus und haben damit ein höheres Risiko, dass Personen mit diesen Nationalitäten 
Nothilfe beziehen werden. Es ist nicht zu erwarten, dass sich dadurch die bestehenden Schwierigkei-
ten bei der Durchsetzung von Rückführungen wesentlich ändern werden. 

Die SEM-Strategie bezüglich der Behandlung von Asylgesuchen sowie andere, bereits in der Vergan-
genheit beobachtete Faktoren beeinflussen weiterhin das Nothilfesystem. Einer dieser Faktoren ist 
beispielsweise die Anzahl der neuen Asylgesuche, die im 20223 gemäss den Prognosen voraussicht-
lich die Zahl von 18 000 erreichen wird. Aber auch die Zusammensetzung der Herkunftsländer der 
Asylsuchenden sowie deren Besonderheiten in Bezug auf das Asylverfahren (Bleiberecht, vollziehba-
rer negativer Entscheid, usw.) und der Vollzug von Rückführungen sind weitere Faktoren. Hinzu kom-
men organisatorische Unterschiede innerhalb der Kantone und die jeweiligen Anstrengungen im Be-
reich der Rückführungen.  

                                                
1 15 MFG Dublin 
2 Rund 100 MFG erweitert 
3 Im Jahr 2015 war die Zahl der Asylgesuche aussergewöhnlich hoch, danach ging sie bis zum ersten Quartal 
2020 zurück. Gründe für diesen Rückgang sind die ab 2016 einsetzende Entspannung der Migrationssituation, 
insbesondere nach der Schliessung der Balkanroute (März 2016), die Verringerung des Umfangs der Migration 
über das zentrale Mittelmeer (im Laufe des Jahres 2017) und das Austrocknen anderer Migrationsrouten über 
Italien, die in der Vergangenheit für die Schweiz eine zentrale Rolle spielten (Sommer 2018). 
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7. Handlungsbedarf 

Der Handlungsbedarf bezüglich der Anpassung der Pauschalen sieht wie folgt aus:  

 
Verfahren Basis-

produkt 
Ermitteltes 
Produkt 

Abweichung 
Produkt 

Abwei-
chung Re-
serven 

Handlungs-
bedarf für  
Bundesab-
geltung 

Bundes- 
abgeltung 
Aktuell Neu 

Dublin 8 9.9 23.75% - 212% Erhöhung der 
Pauschale  

400 495 

Beschleunigt 50.32 77.74 54.49% - 426% Erhöhung der 
Pauschale 

2516 3887 

Erweitert 120.12 135.1 12.47% - 51% Erhöhung der 
Pauschale  

6006 6755 

 
Die Änderung der aktuellen Bundesabgeltung erfolgt, wenn das Produkt aus Bezugsquote und Be-
zugsdauer der letzten sechs Jahre um mindestens 10% von der aktuellen Bundesabgeltung abweicht 
und die Bedingungen, nach denen der Pauschalbetrag erhöht oder gesenkt werden kann, erfüllt sind:  

• Die Pauschale wird erhöht, wenn die Nettoreserven der Kantone die durchschnittlichen Bun-
desabgeltungen der vergangenen vier Jahre unterschreiten.4 

• Die Pauschale wird reduziert, wenn die Nettoreserven die durchschnittlichen jährlichen Bun-
desabgeltungen der vergangenen vier Jahre überschreiten.5 

Die Anpassung der Nothilfepauschalen wird wie folgt berechnet: Das neu ermittelte Produkt wird mul-
tipliziert mit den indexierten Kosten pro Tag in der Höhe von 50 Franken. Die Anpassung der Pauschale 
erfolgt jeweils auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres nach der Veröffentlichung des Berichts.  

                                                
4 Der massgebende Mittelwert wird bestimmt, indem die Extremwerte am unteren und oberen Ende aus der 
Berechnung ausgeschlossen werden. 
5 Der massgebende Mittelwert wird bestimmt, indem die Extremwerte am unteren und oberen Ende aus der 
Berechnung ausgeschlossen werden. 



 

 
  H a n d l u n g s b e d a r f  S e i t e  3 7  

 
Prüfung des Produkts Prüfung der Reserven 
Abweichung zum Produkt der Pauschale: 23.75 % Nettoreserven im Verhältnis zu Bundesabgeltung: - 212.0% 
 

  
 
Prüfung Produkt  Die Abweichung beträgt mehr als ±10 % des ursprünglichen Produkts; 
 eine Erhöhung der Pauschale wird geprüft.  
Prüfung Reserven Die Nettoreserven der Kantone liegen unter der 100 % Marke. 
 
Fazit  Die Pauschale wird erhöht 
 
Schutzklausel  Die Reserven unterschreiten die 25 % Marke;   
 die Entwicklung der Reserven wird beobachtet. 

 
Prüfung des Produkts Prüfung der Reserven 
Abweichung zum Produkt der Pauschale: 54.49 % Nettoreserven im Verhältnis zu Bundesabgeltung: - 426.0 % 
 

    
 
Prüfung Produkt  Die Abweichung beträgt mehr als ±10 % des ursprünglichen Produkts; 
 eine Erhöhung der Pauschale wird geprüft. 
Prüfung Reserven Die Nettoreserven der Kantone liegen unter der 100 % Marke. 
 
Fazit  Die Pauschale wird erhöht 
 
Schutzklausel  Die Reserven unterschreiten die 25 % Marke;   
   die Entwicklung der Reserven wird beobachtet. 

 
Prüfung des Produkts Prüfung der Reserven 
Abweichung zum Produkt der Pauschale: 12.47 % Nettoreserven im Verhältnis zu Bundesabgeltung: -51.0 % 
 

  
 
Prüfung Produkt  Die Abweichung beträgt mehr als ±10 % des ursprünglichen Produkts; 
 eine Erhöhung der Pauschale wird geprüft. 
Prüfung Reserven Die Nettoreserven der Kantone liegen unter der 100 % Marke. 
 
Fazit   Die Pauschale wird erhöht 
 
Schutzklausel  Die Reserven überschreiten die 25 % Marke; 
   die Entwicklung der Reserven wird beobachtet.  

Dublin-Verfahren  

Beschleunigtes Verfahren  

Erweitertes Verfahren    
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Dublin-Verfahren: Kantonale Auswertung der Produkte 

 
 
 
Beschleunigtes Verfahren: Kantonale Auswertung der Produkte 
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Erweitertes Verfahren: Kantonale Auswertung der Produkte 
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8. Anhänge 

Bern-Wabern, Juni 2022 
 

 
 
 
 

Anhänge zum Bericht  
Monitoring Sozialhilfestopp 
 
Berichtsperiode 2021 
(1. Januar – 31. Dezember 2021) 
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